
Aktenzeichen: 
\60322/17 

In dem Rechtsstreit 

Abschrift 

Landgericht 
Frankenthai (Pfalz) 

IM NAMEN DES VOLKES 

Urteil 

Frank Richter, Kastanienweg 75 a, 69221 Dossenheim 

Prozessbevollmächtigter: 

gegen 

* Kläger * 

Rechtsanwalt Frank R. K. Richter, Kastanien-
weg 75a, 69221 Dossenheim 

MAXDA Darlehensvermittlungsgesellschaft mbH, vertreten durch den Geschäftsführer Volker 
Geßner, Boschstraße 31, 67346 Speyer 

prozessbeyollmächtigte: 

wegen Unterlassung 

* Beklagte * 

Rechtsanwälte Funck Dingler Stoermer Gander 
Rechtsanwälte PartmbB, Wredestraße 6, 
67059 Ludwigshafen am Rhein 

hat die 6. Zivilkammer des Landgerichts Frankenthai (Pfalz) durch die Vorsitzende Richterin am 

Landgericht Busch, den Richter Baukelmann und die Richterin am Landgericht Schmitt auf Grund 

der mündlichen Verhandlung vom 26.06.2018 für Recht erkannt: 

1. Der Beklagten wird es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung hiermit ange-

drohten Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungs-

haft bis zu 6 Monaten, wobei die Ordnungshaft für die Beklagte an den Geschäftsführern 

der Beklagten zu vollziehen ist, untersagt, zu Werbezwecken mit dem Kläger per E-Mail 

Kontakt aufzunehmen, ohne dass seine ausdrückliche Einwilligung vorliegt. 



6 ° 322/17 - Seite 2 -

2. Es wird festgestellt, dass der Rechtsstreit im Übrigen in der Hauptsache erledigt ist. 

3. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, und zwar bezüglich der obigen Ziff. I. (Unterlassung) 

gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 8.800,00 € und bezüglich der obigen Ziff. 111. (Ko-

sten) gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betra-

ges. 

Tatbestand 

Der Kläger ist als Rechtsanwalt tätig. Die Beklagte ist ein in der Finanzdienstleistung tätiges Un-

ternehmen. Die Parteien sind anlässlich einer Werbemail der Beklagten im Streit. Dem Kläger 

wurde am 18.10.2016 um 15:10h von der Gegenseite per E-Mail ein Werbeschreiben an die be-

rufliche Adresse  gesandt, in welchem für die von der Beklagten ange-

botenen Versicherungsvermittlungen geworben wurde. Der Kläger hat die Werbung weder be-

stellt, noch sonst in ihren Erhalt eingewilligt. Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass die Beklag-

te im Oktober 2016 eine Mailing-Aktion durchführte, wobei die Fa. Travix in Stuttgart zur Durchfüh-

rung beauftragt wurde. In Folge der Durchführung dieser Mailing-Aktion durch die Fa. Travix erhielt 

der Kläger die streitgegenständliche Mail. 

Der Kläger mahnte die Beklagte mittels E-Mail-Antwortab.unterFristsetzungzum01.11.2016. 

Daraufhin meldeten sich die Prozessbevollmächtigten der Beklagten und baten die Werbe-E-Mail 

zu übersenden, da diese nicht vorliege. Mit Fax vom 30.11.2016 und 15.12.2016 wurde durch den 

Kläger mitgeteilt, dass die Werbe-E-Mail in der Abmahnungsmail anhänge und diese per Fax 

übersandt. Mit Fax vom 20.12.2016 wurde nach einem Telefonat zwischen den Rechtsanwälten 

eine Stellungnahme durch den Kläger übersandt. Auf diese boten die Prozessbevollmächtigten 

der Beklagten mit Schreiben eine Unterlassungserklärung durch eine weitere Gesellschaft an, die 

mit der Versendung zu tun hatte. Zudem wurde mitgeteilt, dass die E-Mail-Adressenur in einer 

Sperrliste vorhanden ist. Die Fa. Travix gab an den Kläger eine strafbewehrte Unterlassungserklä-

rung ab. Mittels Fax vom 04.01.2017 teilte der Kläger der Beklagten mit, dass ihm die Unterlas-

sungserklärung einer Dritten für eine Entlastung der Beklagten nicht genüge. 

Nach Ansicht des Klägers besteht ein Anspruch auf Unterlassung gegenüber der Beklagten. 
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Der Kläger hat beantragt, 

1. Der Beklagtenseite wird es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung hiermit ange-

drohten Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €,-, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft 

bis zu 6 Monaten, wobei die Ordnungshaft für die Beklagte an den Geschäftsführern der Beklag-

ten zu vollziehen ist, untersagt, zu Werbezwecken mit dem Kläger per E-Mail Kontakt aufzuneh-

men, ohne dass seine ausdrückliche Einwilligung vorliegt. 

2. Die Beklagtenseite wird verurteilt, dem Kläger Auskunft darüber zu geben, welche Daten zu 

seiner Person bei ihrem Unternehmen gespeichert sind, auch soweit sie sich auf Herkunft und 

Empfänger beziehen, welcher Zweck mit der Speicherung dieser Daten verfolgt wird und an wel-

r--: che Personen oder Stellen diese Daten übermittelt wurden bzw. werden. 

Nachdem die Beklagte mittels Schriftsatz hinsichtlich der durch den Kläger begehrten Auskunft 

ergänzend vorgetragen hat, hat dieser den Antrag Ziffer. 2 für erledigt erklärt. Die Beklagte hat 

sich der Erledigungserklärung nicht angeschlossen. 

Der Kläger beantragt zuletzt, 

1. der Beklagtenseite wird es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung 

hiermit angedrohten Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €,-, ersatzweise Ordnungs-

haft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, wobei die Ordnungshaft für die Beklagte an 

den Geschäftsführern der Beklagten zu vollziehen ist, untersagt, zu Werbezwecken 

mit dem Kläger per E-Mail Kontakt aufzunehmen, ohne dass seine ausdrückliche Ein-

willigung vorliegt. 

2. Es wird festgestellt, dass sich der Rechtsstreit im Übrigen in der Hauptsache erle-

digt hat. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage wird abgewiesen. 

Die Beklagte behauptet, 
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die eine Panne bei der Mailing-Aktion sei durch den Mitarbeiter der Fa. Travix,  ver-

ursacht worden. Bei der Fa. Travix handele es sich um ein völlig eigenständiges Unternehmen, 

welches vollkommen autark gehandelt habe und welches in keinerlei gesellschaftlicher Verbin-

dung zur hiesigen Beklagten stehe. Zudem habe die Fa. Travix in der Vergangenheit nie vergleich-

bare Fehler gemacht. Die Beklagte behauptet, auch keine weiteren Daten des Klägers gespei-

chert zu haben. Die Beklagte ist der Ansicht, dass eine wettbewerbs rechtliche und zivilrechtliehe 

Zurechnung des Verhaltens der Fa. Travix an die Beklagte ausscheide, insbesondere sei die Re-

gelung des § 8 UWG nicht anwendbar. 

Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die eingereichten SchriftsätZe und die bei-

.~ gefügten Anlagen verwiesen. 

Entscheidungsgründe 

Die Klage ist zulässig und begründet. 

1. 

Das angerufene Gericht ist nach §§ 23 Nr.1, 71 GVG sachlich und nach § 17 Abs. 1 ZPO örtlich 

zuständig. 

Im Hinblick auf die Rechtsprechung des BGH (BGH I ZR 208/12) ist der Antrag Ziffer. 1 hinrei-

chend bestimmt. Ein Unterlassungsanspruch umfasst gerade jede weitere E-Mail-Adresse des 

Klägers (BGH I ZR 81/01, juris Tz. 48). 

Die Erledigungserklärung des Klägers ist dahingehend zu deuten, dass nunmehr Feststellung be-

gehrt wird, dass der Rechtsstreit sich im Übrigen in der Hauptsache erledigt hat. Diese Klageän-

derung ist nach § 264 Nr. 2 ZPO stets zulässig. Das Feststellungsinteresse nach § 256 ZPO liegt 

in der sonst drohenden Kostentragung. 

2. 

Dem Kläger steht gegen die Beklagte gemäß § 1004 Abs. 1 Satz 2, § 823 Abs. 1, § 831 BGB ein 

Anspruch auf Unterlassung der Zusendung elektronischer Post mit Werbeinhalt zu. 

Der sogenannte quasinegatorische Unterlassungsanspruch ist ein von der Rechtsprechung ge-

schaffener Anspruch, um die Störung aller deliktisch geschützter Rechtspositionen abzuwehren. 
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Er wird auf eine analoge Anwendung des § 1004 I BGB in Verbindung mit einer schutzgewähren-

den Norm gestützt. Für einen solchen Anspruch bedarf es einer zumindestdrohenden rechtswid-

rigen Verletzung einer in § 823 BGB geSChütZten Rechtsposition, einer diesbezüglichen Wieder-

holungsgefahr, sowie der Passivlegitimation des Anspruchsgegners als Handlungs- oder Zu-

standsstörer. Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt. 

a. 
Neben den in der Vorschrift des § 823 Abs. 1 BGB genannten Rechtsgütem und Rechten wird 

auch das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb geschützt (Wilhelmi, in: Er-

mann, BGB Kommentar, 15 Auflage, § 823 Rn. 15). Durch die Versendung der E-Mail ist der Klä-

ger in diesem Recht verletzt worden. Unter dem Begriff des eingerichteten und ausgeübten Ge-

werbebetriebs ist alles das zu verstehen, was in seiner Gesamtheit den Gewerbebetrieb zur Ent-

faltung und Betätigung in der ·Wirtschaft befähigt, also nicht nur der Bestand des Betriebes als 

solcher, sondern auch seine einzelnen Erscheinungsformen, wozu der gewerbliche Tätigkeits-

kreis gehört. Das Unternehmen so" in seiner wirtschaftlichen Tätigkeit, in seinem Funktionieren 

geschützt werden (vgl. BGHZ 29, 65 = NJW 1959, 479 ff.). Geschützt werden insoweit auch An-

gehörige freier Berufe, die kein eigentliches Gewerbe betreiben, soweit der unmittelbare Eingriff 

ihre Berufstätigkeit betrifft (Palandt,BGB, 72. Aufl., § 823 Rdziff. 127. m. w. N.). Die hier im Streit 

stehende Beeinträchtigung ist für den Kläger in dessen anwaltlichem Berufsa"tag von solcher In-

tensität, dass sieals Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb bewertet wird. 

Eine unaufgeforderte E-Mail-Werbungste"tnachständigerRechtsprechungeineerhebliche, im 

Ergebnis nicht hinnehmbare Belästigung des Empfängers dar (Vgl. LG Heidelberg, Urteil vom 

."'''"''. 20.02.2006,4067/05; BGH, Urteil vom 11.03.2004, I ZR 81/01; auch KG MMR 2002,685 = eR 

2002, 759; LG Berlin MMR 1999, 43; MMR 2000, 704). Dieser Rechtsprechung folgt auch die 

Kammer. Der Empfänger muss Arbeitszeit aufwenden, um unerwünschte Werbe-E-Mails auszu-

sortieren. Für einen Rechtsanwalt kommt bei der zeitaufwendigen Durchsuchung der E-Mails er-

schwerend das hohe Haftungsrisiko seiner Berufsgruppe hinzu. Es ist dem Kläger daher nicht 

möglich eine Löschung einzelner Mails durchzuführen, ohne diese vorher auf Relevanz zu über-

prüfen. Die Vorgehensweise des Werbenden beeinträchtigt daher die negative Informationsfrei-

heit des Empfängers. Auch ist zu berücksichtigen, dass ein Werbender mit sehr geringen eige-

nen Kosten Werbe-E-Mails an eine Vielzahl von Personen gleichzeitig versenden kann. Erachtet 

man das Versenden von Werbe-E-Mails für zulässig, würde dies zu einer unübersehbaren Flut 

von Werbe-E-Mails führen. Denn das Versenden von Werbe-E-Mails ist für den Werbenden un-

gleich billiger als das Versenden von Werbung per Post, so dass dem Werbemedium E-Mail als 

solchem die Gefahr der Ausuferung innewohnt (vgl. zu diesem Gesichtspunkt auch: BGHZ 103, 
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203, 208 f. - Btx-Werbung; BGH GRUR 1996, 208, 209 - Telefax-Werbung; BGH, Urteil vom 11. 

März 2004 - I ZR 81101 -, Rn. 34, juris). 

b. 

Der Versand der E-Mail war auch nicht gerechtfertigt, da der Empfänger der Werbung nicht vor-

her zugestimmt hat oder das Einverständnis vermutet wer~en kann. Im vorliegenden Fall hat der 

Kläger vielmehr unstreitig eine unerwünschteMail erhalten'. 

c. 
Die Beklagte haftet für die Zusendung der Werbe-E-Mails als (Mit-)Störerin. An dieser Auffassung 

hält die Kammer fest, auch wenn das Landgericht Berlin unter dem Aktenzeichen 52 0 342/16 ei-

ne "Verantwortlichkeit" der Beklagten abgelehnt hat. Die Kammer stützt sich dabei auf folgende 

Erwägungen: 

Nach der Rechtsprechung haftet derjenige in entsprechender Anwendung des § 1004 BGB als 

Störer, der auch ohne Wettbewerbsförderungsabsicht und ohne Verschulden an dem Wettbe-

werbsverstoß eines Dritten in der Weise beteiligt ist, dass er in irgendeiner Weise willentlich und 

adäquat kausal an der Herbeiführung der rechtswidrigen Beeinträchtigung mitwirkt (vgl. BGH, 

NJW 1997, 2180 = GRUR 1997, 313 (315) = WRP 1997, 325 - Architektenwettbwerb, m.w. 

Nachw.; NJW-RR 1997,1468, beck-online). 

Dabei ist es ohne Bedeutung, dass der Versand der E-Mail letztlich auf die (möglicherweise feh-

.~ lerhafte) Eingabe der E-Mail-Adresse des Klägers durch einen Dritten zurückgeht (vgl. BGH, 

GRUR 2006, 949 Rn. 20 - Kunden werben Kunden). Als Mitwirkung genügt auch die Ausnutzung 

der Handlung eines eigenverantwortlich handelnden Dritten. Es genügt demnach, wenn die Be-

klagte an der Schaffung eines rechtswidrigen Zustands objektiv mitgewirkt hat. Ausreichend ist 

deshalb bereits, dass der Versand von Werbe-E-Mails über die unternehmerische Tätigkeit der 

Beklagten auf Veranlassung der Beklagten durch die Firma Travix gestartet wurde und die Be-. 

klagte beim Empfänger der E-Mail nach deren Inhalt als werbendes Unternehmen erscheint. Sinn 

und Zweck der E-Mail war ja gerade auch (unter Mitwirkung unbekannter weiterer Personen) ein 

Hinweis auf das Angebot der Beklagten. Dass der Firma Travix nach dem Vortrag der Beklagten 

bezüglich der streitgegenständlichen Mailingaktion eine Panne dahingehend unterlaufen sein soll, 

dass eine Blacklist eines gänzlich anderen Auftraggebers irrtümlich beworben wurde, steht der 

Störerhaftung der Beklagten nicht entgegen. Die Kammer war nicht dazu gehalten, hierüber eine 

Beweisaufnahme durchzuführen. Denn selbst, wenn sich der Vortrag der Beklagtenseite bestäti~ 
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gen würde, müsste die Beklagte als Störer haften. Für die Störerhaftung genügt es, dass die Be-

klagte durch die Beauftragung der Fa. Travix zur Durchführung von Werbeaktionen überhaupt 

einen kausalen Beitrag geleistet hat. Eine völlige Unterbrechung der Handlungskette ist gerade 

nicht gegeben. Für eine Störerhaftung ist es gerade nicht notwendig, dass die Beklagte von der 

streitgegenständlichen Mailingaktion positive Kenntnis gehabt hat. Von daher ist es auch unschäd-

lich, dass die Beklagte nach ihrem Vortrag letztlich die streitgegenständliche Mailadresse nicht an 

die Fa. Travix weitergeleitet haben will und dass vergleichbare Fehler in der Zusammenarbeit bis-

lang nicht aufgetreten sind. Dieser strenge Maßstab bei der Zurechnung der Mitstörerhaftung im 

Bereich der'Onlinewerbung fußt nicht zuletzt auch in dem Ziel der Begrenzung in einer sonst dro-

henden Ausuferungsgefahr rechtswidriger Werbung durch Mailingaktionen. Würde die Rechtsan-

sicht der Beklagten zutreffen und eine Haftung der beworbenen Unternehmen als Mitstörer aus-

scheiden, dann wäre damit zu rechnen, dass vermehrt Werbeaufträge an unsorgfältig arbeitende 

Werbedienstleister vergeben werden, da potentielle Rechtsverstöße der beauftragten Firmen für 

die beworbene Firma ohne greifbares Haftungsrisiko wären. Gerade dies würde einen verstärkten 

Anreiz setzen, rechtswidrige Werbemaßnahmen durchzuführen. Auf Grund der Ausuferungsge-

fahr muss daher nach Ansicht der Kammer (vgl. LG-Berlin, NJW-RR 2004, 1631, 1632) jeder ein-

zelne Mitverursacher für die Gesamtwirkung einstehen, die durch das Zusenden unerlaubter wer-

bender E-Mails entsteht. 

d. 
Die für den Unterlassungsanspruch erforderliche Wiederholungsgefahr wird durch das festge-

stellte rechtsverletzende Verhalten der Beklagten indiziert. (BGH, Urteil vom 12. September 2013 

,--" - I ZR 208/12 -, Rn. 25, juris). Die Wiederholungsgefahr hätte auch im Streitfall nur durch die Ab-

gabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärungausgeräumt werden können, weil die began-

gene rechtswidrige Handlung nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, so dass die Beklagte 

nur durch eine strafbewehrte Unterlassungserklärung überzeugend hätte dartun können, dass sie 

die entsprechende Handlung nicht wiederholen wird (BGH, Urteil vom 12. September 2013 - I ZR 

208/12 -, Rn. 26, juris). Der Kläger hat einen Anspruch darauf, generell keine Werbung mehr von 

der Beklagtenseite zu empfangen. Die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung 

durch die Fa. Travix beseitigt die Wiederholungsgefahr über eine anderweitige Beauftragung 

nicht. 

3. 

Die Klage ist auch bezüglich des Feststellungsantrags begründet. Denn die ursprünglich auch 

bezüglich des erledigten Teils zulässige Klage ist begründet gewesen, wobei der zu Grunde lie-
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gende Anspruch bezüglich des erledigten Teils durch ein nach Klageerhebung erledigendes Er-

eignis erfüllt worden ist. 

Dem Kläger stand gegenüber der Beklagten gemäß §§ 34, 2 Abs. 4 BDSG in der noch bei Abga-

be der Erledigungserklärung geltenden Fassung ein Anspruch auf Auskunft darüber zu, welche 

Daten zu seiner Person und Tätigkeit bei ihrem Unternehmen gespeichert sind. Gemäß § 34 

Abs.1 BDSG a.F. galt, dass die "verantwortliche Stelle" dem Betroffenen auf Verlangen Auskunft 

zu erteilen hat über die zu seiner Person gespeicherten Daten. Diese Auskunft bezieht sich so-

wohl auf die Herkunft der Daten, den Empfänger oder die Kategorien von Empfängern, an die Da-

ten weitergegeben werden, und den Zweck der Speicherung. Dieses Auskunftsrecht steht jedem 

so genannten "Betroffenen" LS.d BDSG zu, also jeder bestimmten oder bestimmbaren natürli-

chen Person (§ 3 Abs.1 BDSG a.F.). "Verantwortliche Stelle" ist dabei gemäß § 3 Abs. 7 BDSG 

a.F. jede Person oder Stelle, die personenbezogene Daten für sich selbst erhebt, verarbeitet oder 

nutzt oder dies durch andere im Auftrag vornehmen lässt. Diese Voraussetzungen lagen vor. Der 

Kläger musste durch die Zusendung einer zielgerichteten Werbemail über die Tätigkeit der Be-

klagten auch davon ausgehen, dass bei der Beklagten Daten über ihn vorhanden sein müssen. 

Durch die Auskunft im Schriftsatz vom 11.01.2018 hat die Beklagte den Auskunftsanspruch des 

Klägers erfüllt. Sie hat Herkunft und Empfänger der Daten, den Zweck der Speicherung der Daten 

genannt und hat benannt, an welche Personen diese Daten übermittelt wurden beziehungsweise 

werden. Gemäß § 34 a.F. Abs.6 BDSG war die Auskunft grundsätzlich in Textform zu erteilen. 

Dem hat die Beklagte durch den Schriftsatz vom 11.01.2018 (BI. 36 ff. d.A.) genügt. 

4. 

,..,., Die Entscheidung über die Kosten beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO. 

Die EntSCheidungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 709 S.1 und S. 2 ZPO. 

Busch 

Vorsitzende Richterin 
am Landgericht 

Baukelmann 

Richter 

Beschluss 

SchmiU 

Richterin 
am Landgericht 
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Der Streitwert wird nach freiem richterlichen Ermessen, §§ 3 ZPO, 48 GKG auf 8.000,00 € 
(6.000,00 € für den Unterlassungsanspruch und 2.000,00 € für den Auskunftsanspruch) festge-
setzt. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen. die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden, 
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelas-
sen hat. 

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem 

einzulegen. 

Landgericht Frankenthai (Pfalz) 
Bahnhofstraße 33 
67227 Frankenthai (Pfalz) 

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen 
Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist 

., festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit-
teilung des FestsetzungsbesChlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss 
mit dem dritten Tage nach AUfgabe zur Post als bekannt gemacht. 

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genann-
ten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist 
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwalt-
liehe Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben. 

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt 
den gesetzlichen Anforderungen nicht. 

Das elektronische Dokument muss 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden. 

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Per-
son versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden: 

auf einem sicheren Übermittlungsweg oder 
an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwal-
tungspostfach (EGVP) des. Gerichts. 

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. Hin-
sichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das be-
sondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERW) in der jeweils 
geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen. 
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Busch 

Vorsitzende Richterin 
am Landgericht 
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Baukelmann 

Richter 

Verkündet am 10.07.2018 

Walther, Justizbeschäftigte 
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

Schmitt 

Richterin 
am Landgericht 
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